
ZH_OBERGERICHT PQ180073 vom 27. November 2018
ZH Obergericht, 2018-11-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_obergericht_PQ180073

FR: ZH_OBERGERICHT PQ180073 du 27 novembre 2018

IT: ZH_OBERGERICHT PQ180073 del 27 novembre 2018

Erwägungen

E. 3
Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vor- instanz zurückzuweisen.

E. 4
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MwSt. zulasten der Staatskasse (act. 2
S. 2). Es sind die Akten des Bezirksrates Horgen und der KESB Bezirk Horgen beigezogen
worden (act. 7/1-23). Weiterungen erübrigen sich; das Verfahren ist spruchreif.
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E. 4.1
In seiner Beschwerdeschrift bezeichnet sich A._____ als Beschwerdeführer und die KESB
Bezirk Horgen als Beschwerdegegnerin (act. 2 S. 1/2). Diesbezüg- lich ist der
Beschwerdeführer auf BGE 141 III 353 zu verweisen, wonach der KESB als anordnender
Behörde die Legitimation zur Erhebung eines Rechtsmit- tels gegen den Entscheid der ihr
übergeordneten Rechtsmittelbehörde nicht zu- kommt. Der KESB fehlt es als anordnender
Behörde an der Parteistellung, viel- mehr ist sie Vorinstanz, wobei im Kanton Zürich als
Folge des zweistufigen Ge- richtsverfahrens Vorinstanz der Kammer der Bezirksrat und
nicht die KESB ist (§ 63 Abs. 1 und § 64 EG KESR). Obschon der Beschwerdeführer nicht
einver- standen ist mit der (Kosten- und) Entschädigungsregelung durch den Bezirksrat,
welcher die entsprechende Regelung der KESB des Bezirks Horgen teilweise schützte, liegt
ein Einparteien- und kein Zweiparteienverfahren vor. Das Rubrum ist entsprechend
abgefasst worden.

E. 4.2
Das Beschwerdeverfahren in Kindes- und Erwachsenenschutzsachen ist im EG KESR
geregelt, welches als kantonales Verfahrensrecht die Vorgaben der Art. 450 ff. ZGB zu
befolgen hat (vgl. auch Art. 314 ZGB). Es sind die Vorschriften des EG KESR (insbes. die
§§ 63, 65 ff. EG KESR) anzuwenden und – soweit das EG KESR etwas nicht regelt –
ergänzend die Vorschriften des GOG sowie der ZPO als kantonales Recht zu beachten (vgl.
§ 40 EG KESR und dazu ebenfalls Art. 450f ZGB). Der Kanton Zürich kennt seit dem
Inkrafttreten des revidierten Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes im ZGB zwei
gerichtliche Beschwer- deinstanzen, als erste Beschwerdeinstanz den Bezirksrat und als
zweite das Obergericht. Gegenstand des zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahrens können
daher stets nur Entscheide des Bezirksrates als Vorinstanz sein, nicht hingegen solche der
KESB. Der Begriff der Beschwerde bezeichnet in den Art. 450 - 450c ZGB grund- sätzlich
alle Rechtsmittel gegen Entscheide der KESB. Gemeint sind mit ihm aber im Wesentlichen
nur Rechtsmittel gegen Entscheide der KESB in der Sache, die angefochten werden können
wegen Rechtsverletzung, unrichtiger oder unvoll- ständiger Feststellung des



rechtserheblichen Sachverhaltes, Unangemessenheit sowie Rechtsverweigerung und
Rechtsverzögerung (vgl. Art. 450a ZGB). Der Be-
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Keine Entscheide in der Sache im eben erläuterten Sinn sind die Entscheide der KESB und
des Bezirksrates, soweit es bloss um die Verteilung und die Liqui- dation von Prozesskosten
geht. Sie stellen vielmehr Kostenentscheide dar, wie sie in ihrem Art. 110 auch die ZPO
kennt, auf welche Art. 450f ZGB verweist. Für die Behandlung solcher Kostenentscheide
im Rechtsmittelverfahren kennen we- der die Art. 450 ff. ZGB noch das EG KESR
besondere Regeln, weshalb sie nach § 40 Abs. 3 EG KESR gleich wie Kostenentscheide
gemäss Art. 110 ZPO zu behandeln sind (vgl. OGer ZH, PQ160020 vom 5. April 2016, dort
E. II/1.2 und OGer ZH, PQ160030 vom 10. Mai 2016, E. 2.1). Das führt zu einem
Beschwerde- verfahren nach den Art. 319 ff. ZPO, in dem namentlich einerseits die
Prozess- voraussetzungen i.S. des Art. 59 ZPO sowie anderseits die Art. 320 - 322 ZPO und
der Art. 326 ZPO zu beachten sind. Die Partei, die den Kostenentscheid an- ficht, hat daher
ihre Beschwerde zu begründen und in ihr ebenfalls einen Antrag zu stellen, wobei bei Laien
an die Begründung und den Antrag nicht allzu hohe Anforderungen zu stellen sind. Es
genügt, wenn in der Begründung dargelegt wird, warum die Beschwerde führende Partei
mit dem Entscheid nicht einverstan- den ist, und aus der Begründung klar folgt, wie die
Beschwerdeinstanz entschei- den soll. Fehlt es an einem solchen wenigstens sinngemässen
Antrag und/oder an einer minimal hinreichenden Begründung, ist auf die Beschwerde nicht
einzu- treten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind in
diesem Beschwerdeverfahren sodann ausgeschlossen (vgl. auch OGer ZH, PQ180050 vom
19. September 2018, E.2 und 2.1.). Die Beschwerde enthält Anträge und eine Begründung
(act. 2 S. 2 ff.). Dem Eintreten auf die Beschwerde steht insoweit nichts entgegen.

E. 4.3
Der Beschwerdeführer wendet sich mit seiner Beschwerde insoweit gegen den
vorinstanzlichen Entscheid, als ihm trotz teilweisen Obsiegens keine Partei- entschädigung
ausgerichtet worden ist (act. 2 S. 2 Ziffer 1). Den Entscheid des Bezirksrates Horgen, mit
dem ihm (teilweise) die Kosten der beiden Verfahren vor der KESB Bezirk Horgen
auferlegt worden sind (act. 6 S. 12 Dispositiv Ziffer I und
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bei der vom Bezirksrat Horgen getroffenen Regelung der Festsetzung und Auferlegung der
Kosten für die beiden Verfahren vor der KESB Horgen.

E. 4.4
Zu prüfen ist hingegen, ob dem Beschwerdeführer trotz teilweiser Kosten- auflage nicht
eine Entschädigung auszurichten gewesen wäre. Zur Begründung seines diesbezüglichen
Standpunktes bringt der Beschwerdeführer vor, er habe den Grossteil seines Lebens in den
vergangenen zehn Jahren in der Stadt Zürich verbracht, was klar auf den inneren Willen
schliessen lasse, sich dauerhaft in Zü- rich niederzulassen (act. 2 S. 3/4 II Rz 1) . Er habe
sich nur vorübergehend in … aufgehalten, weil er dort in einer betreuten Wohnumgebung
habe wohnen können (Rz 2). Die KESB (Zürich) habe völlig unnötigerweise und ohne
Absprache mit der bisherigen Beiständin ein Verfahren betreffend Übernahme der
Beistandschaft eingeleitet, wogegen er sich gewehrt habe. Auch sei ihm nicht klar gewesen
bzw. habe er nicht abschätzen können, welche Konsequenzen eine Übernahme der
Beistandschaft nach sich ziehen würde (Rz 3). Nach seiner Beschwerdeerhebung habe die



KESB zwar von der Übernahme der Beistandschaft abgesehen, aber ihm exorbitante
Verfahrenskosten auferlegt, die beinahe pönalen Charakter hät- ten. Auch dagegen habe er
sich beschwert (Rz 4). Zwar habe der Bezirksrat diese Kosten reduziert und ihm nur
teilweise auferlegt, aber ihm sogleich in Rechnung gestellt und damit den Eindruck der
Unabänderlichkeit erweckt (Rz 5). In rechtli- cher Hinsicht bemängelt der
Beschwerdeführer eine Verletzung der Begrün- dungspflicht und damit seines Anspruches
auf rechtliches Gehör bezüglich der von ihm gestellten Anträge (S. 5 III Rz 1). Obschon der
Bezirksrat davon ausge- gangen sei, er sei im Verfahren betreffend Übernahme der
Beistandschaft voll- ständig unterlegen und habe im Verfahren betreffend Kostenauflage
teilweise ob- siegt, habe der Bezirksrat angenommen, auch im letzteren Verfahren sei der
Kos- tenentscheid weit von qualifizierter Unrichtigkeit entfernt, weshalb er keine Partei-
entschädigung zu gut habe (Rz 3). Der Bezirksrat habe aber nicht begründet, weshalb es für
die Ausrichtung einer Parteientschädigung einer qualifizierten Un- richtigkeit bedürfe;
solches gehe jedenfalls nicht aus Art. 106 ZPO hervor (Rz 4). Der Bezirksrat sei mit seinem
Entscheid, ihm keine Parteienschädigung auszu- richten, erheblich von den
Verteilgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abgewichen, so
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liege keine qualifizierte Unrichtigkeit vor, genüge jedenfalls nicht (Rz 5). Der
bezirksrätliche Entscheid enthalte auch keine Angaben über die angewende- ten
gesetzlichen Bestimmungen (Rz 6) und er müsse raten, weshalb ihm trotz hälftigen
Obsiegens keine Parteientschädigung ausgerichtet worden sei (Rz 7); dadurch werde ihm
verunmöglicht, den Entscheid sachgerecht anzufechten (Rz 8), was seinen Anspruch auf
rechtliches Gehör verletze (Rz 9). Da die Verlet- zung des rechtlichen Gehörs schwer
wiege, sei der angefochtene Entscheid in je- dem Fall aufzuheben und die Angelegenheit
zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Rz 11 und 12). Eine Heilung sei nur
möglich, wenn seinen Rechtsbegehren vollumfänglich entsprochen würde (Rz 10). Weiter
bringt der Be- schwerdeführer vor, die Vorinstanz hätte ihm – entsprechend der
Kostenverle- gung – im Sinne von Art. 106 Abs. 2 ZPO eine reduzierte Parteientschädigung
zusprechen müssen, was sie mit dem Hinweis auf fehlende qualifizierte Unrichtig- keit
unterlassen habe (Rz 16). Damit verletze die Vorinstanz Art. 106 Abs. 2 ZPO in eklatanter
Weise, sehe doch weder die ZPO noch das EG KESR die Zuspre- chung einer
Parteientschädigung in Abhängigkeit von der qualifizierten Unrichtig- keit eines
Entscheides vor (Rz 17). Die Bestimmungen der ZPO über die Kosten- und
Entschädigungsregelung (Art. 106 ff. ZPO) sind grundsätzlich auf ein
Zweiparteienverfahren ausgerichtet, welche sich am Obsiegen und Unterliegen der
Prozesspartei orientieren. Ein sol- ches Zweiparteienverfahren liegt hier aber gerade nicht
vor, da wie bereits oben unter Ziffer 4.1. ausgeführt die KESB Horgen als anordnende
Behörde nicht Ver- fahrenspartei ist. Verfahrenspartei vor der KESB, dem Bezirksrat und
vor der Kammer ist einzig der Beschwerdeführer, wohingegen der Bezirksrat Horgen Vor-
instanz ist, welcher als erste gerichtliche Behörde über die beiden Entscheide der KESB
Bezirk Horgen befunden hat. In dem Sinne hilft dem Beschwerdeführer nicht, sich auf die
Kosten- und Entschädigungsverteilungsgrundsätze der Zivilpro- zessordnung zu berufen, da
eine Gegenpartei fehlt. Ob dennoch eine Parteient- schädigung aus der Staatskasse
geschuldet wäre, weil der Beschwerdeführer in Bezug auf die Kostenhöhe und -verteilung
vor Bezirksrat teilweise obsiegte, kann offen gelassen werden, weil auf die Beschwerde –
wie nachfolgend zu zeigen ist



- 9 - – nicht eingetreten werden kann. Anzumerken ist lediglich, dass für die Ausrich- tung
einer Entschädigung aus der Staatskasse in der Zivilprozessordnung eine gesetzliche
Grundlage fehlt. Wie erwähnt ist in der Beschwerde gleich wie bei einer Berufung konkret
an- zugeben, inwiefern der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll, d.h. es ist in der
Sache ein Antrag zu stellen. Dies bedeutet, dass bei Geltendmachung einer geldwerten
Forderung in der Beschwerdeschrift der verlangte Betrag konk- ret genannt wird; einen
unbezifferten Betrag zu bezeichnen genügt nicht, da ein solcher nicht zugesprochen werden
kann. Der Beschwerdeführer verlangt in sei- ner Beschwerdeschrift die Zusprechung einer
angemessenen Parteientschädi- gung für das Verfahren vor dem Bezirksrat Horgen (act. 2
S. 2 Ziffer 2). Damit lässt er offen, welchen Betrag er als Parteientschädigung konkret
verlangt, bzw. überlässt es der Rechtsmittelinstanz, eine solche festzulegen. Diese hat aller-
dings bei gegebenen Voraussetzungen einzig zu prüfen, ob die verlangte Ent- schädigung
angemessen ist, sie hat aber nicht selber die Angemessenheit anstel- le des Ansprechers
selber festzulegen. In dem Sinne genügt der Beschwerdean- trag auf Zusprechung einer
angemessenen Entschädigung den gesetzlichen An- forderungen nicht (OGer ZH,
PF110013 vom 21. Juni 2011 und BGer 4D_61/2011 vom 26. Oktober 2011). Auf die
Beschwerde kann nicht eingetreten werden.

E. 5
Bei diesen Verfahrensausgang wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig. Angesichts des
bescheidenen Aufwandes ist die Gebühr auf Fr. 300.00 festzuset- zen. Es wird beschlossen:
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